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Marktkonforme Versicherungs-
pflicht für Naturkatastrophen –
Bausteine einer Elementar-
schadenversicherung

Die Flutkatastrophe vom Sommer 2002 offenbart ein Dilemma bei der Absiche-
rung gegen Elementarschäden. Während sich die „kühl kalkulierenden“ Privat-
versicherer angesichts einer wachsenden Zahl von Naturkatastrophen gezielt aus
der Deckung von Elementarschäden wie Sturm und Überschwemmung zurückzie-
hen, vermindern Soforthilfen und private Spenden systematisch den Anreiz für
die Betroffenen, das Schadensrisiko durch Schutzmaßnahmen möglichst gering
zu halten. Gemeinden und Länder vertrauen darauf, dass bei Eintritt eines Scha-
dens der Bund für die Schadensbeseitigung aufkommt, und betreiben daher eine
unzureichende Risikovorsorge. Verstärkt wird das Dilemma noch durch die zu be-
obachtende Überschätzung des Schadensausmaßes unmittelbar nach einer Na-
turkatastrophe; unnötig hohe private Spenden und überdimensionierte staatli-
che Ad-hoc-Hilfen sind die Folge. Der damit verbundene Entzug von privater Kauf-
kraft und staatlichen Investitionsmitteln schädigt die Konjunktur über Gebühr
und beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit der Wirtschaftspolitik.

Mit einer allgemeinen Versicherungspflicht für Elementarschäden könnten die
skizzierten Probleme weitgehend gelöst werden. Die Grundidee einer praktikablen
Elementarschadenversicherung ist zweigeteilt: Erstens sollten alle wesentlichen
Elementarschäden (Sturm, Hochwasser, Erdbeben usw.) gemeinsam versichert
werden. Die Zusammenlegung garantiert die Diversifikation der Risiken. Außer-
dem sorgt sie dafür, dass der Kreis der potentiell Gefährdeten möglichst breit ist.
Dies steigert die Akzeptanz der neuen Versicherungsform. Zweitens sollten im Fall
von Hochwasser nur „Jahrhundertschäden“ abgesichert werden. Für nicht gefähr-
dete Gebiete ist das praktisch jedes Hochwasser. In gefährdeten Gebieten werden
dagegen regelmäßig auftretende Überschwemmungen nicht versichert, da dort
Eigenvorsorge vernünftiger ist. Allerdings muss bei sich häufenden Schäden, wie
sie im Bereich der Naturkatastrophen üblich sind, der Staat als Letztversicherer
aktiv werden. Diese staatliche Mitwirkung sollte jedoch strikt auf die Deckung von
Megaschäden beschränkt sein.
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Schadensbilanz der letzten Hochwasser-
katastrophe

Die Erfahrungen mit dem Hochwasser vom Som-
mer letzten Jahres sprechen – wieder einmal – ge-
gen die Ad-hoc-Regulierung von Elementarschä-
den.1 Die damalige Flutkatastrophe hat weit weni-
ger Schäden verursacht als zunächst befürchtet.
Die Regierungen der betroffenen Bundesländer –
Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Sachsen-An-
halt, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen
und Schleswig-Holstein – gehen jetzt von einem
vorläufigen Gesamtschaden für ihre Länder von
8,5 Mrd. Euro aus; weitere Schäden in Höhe von
700 Mill. Euro treffen den Bund (Tabelle 1). Un-
mittelbar nach der Flut war noch mit Schäden in
Höhe von bis zu 20 Mrd. Euro gerechnet worden.
Für den Schadensausgleich wurden von Bund, Län-
dern und Gemeinden Soforthilfen im Umfang von
fast 10 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Diese
wurden durch eine Verschiebung der zweiten Stufe
der Steuerreform um ein Jahr und durch Umschich-
tungen von Mitteln im Verkehrshaushalt sowie im
EU-Strukturfonds für Deutschland finanziert (Ta-
belle 2). Zusätzlich stehen 440 Mill. Euro aus dem
im November 2002 verabschiedeten Solidaritäts-
fonds der EU für die vom Hochwasser betroffenen
Regionen in Deutschland zur Verfügung. Wenn,
wie viele Experten erwarten, die Schadenssum-
men noch weiter nach unten korrigiert werden
müssen, käme es damit zu einer beachtlichen Un-
terausschöpfung der bereitgestellten Mittel.

Ganz anders sieht die Bilanz bei den Versicherern
aus. Die Schäden, die den Versicherern durch die
Flutkatastrophe im vergangenen Sommer entstan-
den sind, fallen erheblich höher aus als ursprüng-
lich geschätzt. Allein bei der am meisten betroffe-
nen Allianz-Versicherung belaufen sich die Kos-
ten auf 770 Mill. Euro; Ende August 2002 war
noch ein Betrag von 550 Mill. Euro genannt wor-

den. Die Allianz ist von der Sommerflut besonders
hart betroffen, weil die von ihr im Zuge der Wie-
dervereinigung übernommenen Haushaltspolicen
aus DDR-Zeiten Flutschäden mit abdecken. Der
Konzern kündigte deshalb kürzlich deutliche Er-
höhungen der Prämien (um 7 % im Bestand) und
wachsende Selbstbehalte an.2 Die bisherigen drei
Gefährdungskategorien des elektronischen Zonie-
rungssystems für Überschwemmungen (ZÜRS)
sollen durch ein feineres Raster ersetzt werden.
Als zusätzliche Risikofaktoren, die eine Ablehnung
der Versicherung im Einzelfall rechtfertigen kön-
nen, kommen dann auch Starkregen und Deich-
schutz hinzu. Dies bedeutet im Vergleich zur Lage
vor der Sommerflut einen Rückzug der Versicherer
aus bislang als unkritisch angesehenen Deckun-
gen. Der Gesamtverband der deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) schätzt, dass durch die
Einbeziehung dieser Risikofaktoren der Anteil der
nichtversicherbaren Gebiete von derzeit 10 % auf
20 bis 25 % steigen würde. Damit würde das Pro-
blem der Ad-hoc-Hilfen bei seltenen Ereignissen,
z. B. einem „Jahrhunderthochwasser“, verschärft.

Insgesamt zeigen sich die Versicherer angesichts
der Häufung von Katastrophenschäden in Deutsch-
land vorsichtiger. Wurde „vor Dresden“ bei der
Prämienberechnung ein Höchstschaden durch das
Hochwasser im einstelligen Milliardenbereich zu-
grunde gelegt, wird nunmehr ein zweistelliger
Milliardenbetrag kalkuliert.3

Tabelle 1

Schadensbilanz des Hochwassers
vom Sommer 2002
Stand Dezember 2002

Region Schadenssumme

Sachsen 6 Mrd. Euro

Sachsen-Anhalt 1 Mrd. Euro (direkte Schäden)
1 Mrd. Euro (indirekte Schäden)

Brandenburg 219 Mill. Euro

Niedersachsen 158 Mill. Euro

Thüringen 48 Mill. Euro

Mecklenburg-Vorpommern 3,4 Mill. Euro

Schleswig-Holstein 2,0 Mill. Euro

Bund 700 Mill. Euro

Insgesamt ca. 9,1 Mrd. Euro

Quelle: www.mdr.de vom 11. Dezember 2002. DIW Berlin 2003

Tabelle 2

Sofort- und Wiederaufbauprogramme für
die Hochwasserschäden vom Sommer 2002

Programm Mittel

Soforthilfe 500 Mill. Euro

Fonds „Aufbauhilfe“ 3,6 Mrd. Euro (Bundesanteil)
3,5 Mrd. Euro (Länder und Kommunen)

Umschichtungen im
Verkehrshaushalt ca. 1 Mrd. Euro

EU-Strukturfonds für
Deutschland 1,2 Mrd. Euro

Insgesamt ca. 9,8 Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium für Finanzen,
Monatsbericht September 2002. DIW Berlin 2003

1 Der Begriff „Elementarschäden“ bezeichnet die Folgen von Natur-
ereignissen. Dabei handelt es sich versicherungstechnisch um Schäden
durch Vulkanausbrüche, Erdbeben, Erdsenkungen, Erdrutsche, Lawinen,
Schneedruck, Stürme, Hagel, Starkregen sowie Hochwasser und Sturm-
flut. Brände durch Blitzschläge werden von der Feuerversicherung ab-
gedeckt, nicht jedoch Schäden durch „Überspannung“.
2 Vgl. ntv vom 17. Februar 2003: Höher als erwartet – Allianz präzisiert
Flutschäden.
3 Der mögliche Höchstschaden eines Ereignisses wird größer, wenn bei
der Ermittlung ein längerer Zeitraum betrachtet wird. Vor den Flutereig-
nissen im vergangenen Sommer wurde für Hochwasserschäden ein
Betrachtungszeitraum von einhundert Jahren zugrunde gelegt; „nach
Dresden“ ermittelt sich der Höchstschaden auf Grundlage eines 200-
bis 300-jährigen Beobachtungszeitraums. Der deutsche Versicherungs-
markt folgt damit allerdings nur Gepflogenheiten, die im internationalen
Rückversicherungsgeschäft schon seit längerem üblich sind.
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Gesamtschaden der
Flutkatastrophe vom Sommer
2002 geringer als zunächst
befürchtet …

… aber Schäden für die
Versicherer höher als
ursprünglich geschätzt
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Brauchen wir eine Versicherungspflicht?

In den geschilderten gegenläufigen Trends drückt
sich ein grundlegendes Dilemma des gegenwärti-
gen Umgangs mit der Gefahr von Naturkatastro-
phen aus. Während sich die Privatversicherer an-
gesichts einer wachsenden Zahl von Naturkatastro-
phen zunehmend aus der Deckung von Elementar-
schäden wie Sturm und Überschwemmung zurück-
ziehen, führen die Ad-hoc-Systeme der staatlichen
Soforthilfe in Verbindung mit privaten Spenden
häufig zu einer finanziellen Überschätzung der
tatsächlichen Schäden. Mit der Überschätzung ist
ein unnötig hoher Entzug von privater Kaufkraft
und staatlichen Investitionsmitteln verbunden. Dies
zwingt die Regierung zur Ad-hoc-Revision der
von ihr angekündigten Programme und beeinträch-
tigt damit das Investitionsklima. Beides zusammen
schädigt die Glaubwürdigkeit der Wirtschaftspoli-
tik und hat negative Auswirkungen auf die gesamt-
wirtschaftliche Konjunktur.4

Staatliche Ad-hoc-Hilfen und private Spenden
wirken sich auch noch in anderer Weise nachteilig
aus. Sie vermindern systematisch den Anreiz für die
vom Flutrisiko Betroffenen, mit Hilfe von Schutz-
maßnahmen wie Rückstauvorrichtungen und an-
gepassten Baustoffen das Schadensrisiko mög-
lichst niedrig zu halten.5 Auch die „kollektive Prä-
vention“ ist zu niedrig, da Gemeinden und Länder
sich auf die Bundeshilfen verlassen.

Für Deutschland wurde aus diesen Gründen eine
allgemeine Versicherungspflicht für Elementar-
schäden vorgeschlagen.6 Eine solche Versicherung
würde für den Versicherten die zu erwartende Ent-
schädigung kalkulierbar machen und ein Angebot
von Versicherungen auch in besonders risikoexpo-
nierten Zonen ermöglichen. Gleichzeitig setzt sie
bei geeigneter Ausgestaltung einen Anreiz zur kol-
lektiven wie auch individuellen Prävention, weil
die zu zahlende Prämie durch Schutzmaßnahmen
und die Wahl von weniger gefährdeten Baustand-
orten gesenkt werden könnte. Darüber hinaus mi-
nimiert sie die negativen konjunkturellen Effekte
infolge ungeplanter Kontraktionen im Staatshaus-
halt. Die Schäden an der öffentlichen Infrastruk-
tur und an der Natur, die nach ersten Schätzungen
bei fast der Hälfte der Gesamtschäden der letzt-
jährigen Hochwasserkatastrophe liegen (Abbil-
dung 1), müssten allerdings auch in diesem Fall
vom Staat getragen werden.

Die Versicherungswirtschaft hat angesichts der ge-
schilderten Entwicklungen im Gefolge der „Jahr-
hundertflut“ ihren früheren Widerstand gegen eine
Versicherungspflicht für Elementarschäden aufge-
geben.7 Der vorliegende Beitrag soll dieser Diskus-
sion mit neuen Detailüberlegungen Impulse geben.

Katastrophenfonds statt Versicherung?

Im Gefolge großer Naturkatastrophen wird regel-
mäßig die Forderung laut, es sollten auf nationaler
oder internationaler Ebene Katastrophenfonds ge-
schaffen werden. Die achte Vertragsstaatenkon-
ferenz der Klimarahmenkonvention der Vereinten
Nationen (UNFCCC) in Neu-Delhi hat diese For-
derung erneut bekräftigt.8 Auf europäischer Ebene
wurde unmittelbar nach den letztjährigen Hoch-
wasserereignissen in Deutschland und einigen
Nachbarländern ein europäischer „Solidaritäts-

Abbildung 1

Struktur der Hochwasserschäden
vom Sommer 2002
Stand Dezember 2002

Quelle: Schätzung des DIW Berlin auf der
Grundlage der Meldungen der sächsischen
Kreise Delitzsch, Aue-Schwarzenberg,
Freiberg, Erzgebirgskreis und des Landes
Brandenburg. DIW Berlin 2003
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4 Zurzeit ist immer noch unklar, in welchem Umfang die Sommerflut
positive regionale Konjunkturwirkungen in Sachsen und Sachsen-Anhalt
ausgelöst hat. Auch ist unsicher, ob der damit verbundene regionale Auf-
tragsschub durch Umsatz- und Nachfrageausfälle in anderen Bereichen
überkompensiert wurde. Per saldo wird die gesamtwirtschaftliche Kon-
junkturentwicklung von den Ad-hoc-Maßnahmen der Bundesregierung
in der Steuer- und Haushaltspolitik allerdings negativ beeinflusst.
5 Private Prävention kann kollektive „technische“ Vorsorge wie Deregu-
lierung von Flüssen, bessere Deiche und die Schaffung planmäßiger
Überflutungsgebiete zwar nicht ersetzen. Private Versicherungen setzen
aber auch dafür bei geeigneter Ausgestaltung finanzielle Anreize, da
aufgrund hoher Prämien, die in Risikogebieten gezahlt werden müssen,
auch der politische Druck wächst, wirksame kollektive Prävention zu
betreiben.
6 Vgl.: Hochwasserkatastrophe in Deutschland: Über Soforthilfen hin-
ausdenken. Bearb.: Reimund Schwarze und Gert G. Wagner. In: Wochen-
bericht des DIW Berlin, Nr. 35/2002. Ähnlich auch: Wolfgang Wiegard:
Zahlen, bitte. In: Financial Times Deutschland vom 22. August 2002;
Thomas Straubhaar: Wer am Fluß wohnt, soll sich versichern. In: Frank-
furter Allgemeine Sonntags-Zeitung vom 25. August 2002.
7 Vgl. H. Fromme und S. Clausen: Allianz führt neue Flutversicherung
ein. In: Financial Times Deutschland vom 17. Februar 2003. Es gibt
auch entsprechende Vorschläge der schweizerischen Rückversicherung;
vgl. H. Fromme: Swiss Re schlägt neue Flutdeckung vor. In: Financial
Times Deutschland vom 24. Oktober 2002.
8 Negotiation of a Framework Convention on Climate Change. Docu-
ment A/AC.237/WG.II/CRP8. Konkrete Modelle erörtert B. Müller: An
FCCC Impact Response Instrument as Part of a Balanced Global Climate
Change Regime. IIED Side Event at FCCC SB 16. Bonn, 11. Juni 2002.
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Sind Katastrophenfonds auf
nationaler oder internationaler
Ebene sinnvoll?
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Abbildung 2

EU-Solidaritätsfonds für Naturkatastrophen
nach Staaten
Stand November 2002

Quellen: www.europa.eu.int; eigene
Zusammenstellung. DIW Berlin 2003
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fonds“ für die Sofort- und Wiederaufbauhilfe bei
Großkatastrophen eingerichtet. Der auf maximal
1 Mrd. Euro pro Jahr dotierte Fonds wurde 2002 zu
über 70 % allein für die Folgen der Sommerhoch-
wasser in Europa ausgeschüttet (Abbildung 2).

Fondslösungen weisen aber gegenüber einer Ver-
sicherungslösung erhebliche Nachteile auf. Versi-
cherungen können z. B. durch das „Hedging“ mit
gegenläufigen Risiken wie der Bauwirtschafts-
konjunktur oder Kapitalmarktrisiken oder einfach
nur durch die Zusammenlegung voneinander un-
abhängiger Einzelrisiken in wesentlich größerem
Umfang Risiken auffangen, als dies durch Fonds
möglich ist. Außerdem ermöglicht die Rückversi-
cherungstechnik automatisch den internationalen
Risikoausgleich, der im Rahmen von Fonds erst
durch langwierige internationale Verhandlungen
erreicht werden muss. Die Erfahrungen mit inter-
nationalen Ausgleichsfonds – z. B. im Rahmen der
EU-Strukturhilfe oder zuletzt beim europäischen
Solidaritätsfonds – zeigen, dass die Nationen in
derartigen Verhandlungen streng auf die eigenen
Vorteile bedacht sind. Für die Durchsetzung des
eigenen Standpunkts entstehen dabei in erheb-
lichem Umfang „Lobbykosten“.

Grundsätze einer Elementarschaden-
versicherung

Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen
mit der Elementarschaden-Zusatzversicherung in
Deutschland9 und von Erfahrungen in anderen
Ländern10 wird eine flächendeckende Sicherstel-
lung der Deckung für Naturkatastrophen nicht

ohne Einschränkung der Vertragsfreiheit möglich
sein. Der „freie“ Markt schafft im Bereich der Ele-
mentarschäden mit Ausnahme von Sturm und Ha-
gel nur eine Versicherungsdichte von weniger als
10 %. Um die oben diskutierten Nachteile einer
mangelnden Vorsorge durch Versicherungsschutz
zu vermeiden, ist eine Versicherungspflicht erfor-
derlich.

Eine solche Versicherung sollte auf drei Grundsät-
zen aufgebaut sein:

• Sie sollte die Nachfrage nach und das Angebot
von Versicherungsschutz flächendeckend sicher-
stellen.

• Sie sollte die Prävention von Naturkatastro-
phen bei den Betroffenen und den öffentlichen
Trägern fördern.

• Sie sollte offen sein für neue in- und auslän-
dische Anbieter und einen begrenzten Wettbe-
werb in der Branche ermöglichen.

Flächendeckende Nachfrage- und Angebots-
sicherstellung durch Elementarschaden-
verbund und Kontrahierungszwang

Der Eingriff in die Vertragsfreiheit durch eine Ver-
sicherungspflicht kann durch eine geeignete Ge-
staltung der Naturkatastrophendeckung auf ein
Mindestmaß begrenzt werden. Die Basis für eine
Versicherungspflicht kann durch die Zusammen-
führung von bisher getrennten Bereichen so ver-
breitert werden, dass die individuelle Risikoexpo-
sition im Verbund gewährleistet wäre. Würde das
bisher gar nicht versicherbare Risiko einer Sturm-
flut und sonstiger Elementarereignisse mit den
Risiken auf Sturm und Hagel zusammengeführt,
wäre jeder versicherungspflichtige Gebäudebesit-
zer durch mindestens eine dieser Gefahren auch
tatsächlich persönlich betroffen. Dieses Pooling
würde gleichzeitig den Umfang einer praktisch un-
vermeidbaren „Quersubventionierung“ zwischen
den unterschiedlichen Sparten auf ein vertretbares
Maß begrenzen.

Durch eine risikodifferenzierte Prämiengestaltung,
etwa die Berücksichtigung von Hochwasserzonen
wie im System ZÜRS, würde die Risikoäquivalenz
dieser Police zusätzlich gesteigert. Möglicherweise
wäre es durch die Verknüpfung von Elementar-
schaden- und Sturmversicherung nicht einmal

9 Vgl.: Hochwasserkatastrophe in Deutschland: Über Soforthilfen hin-
ausdenken, a. a. O., S. 598.
10 T. von Ungern-Sternberg: Gebäudeversicherung in Europa. Die
Grenzen des Wettbewerbs. Bern 2002.
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Vorteile
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nötig, eine gesetzliche Versicherungspflicht einzu-
führen. Die flächendeckende Sturmversicherung
zöge gewissermaßen die sonstigen Elementar-
schäden mit.

Ergänzt würde dieses System durch gezielte Selbst-
behalte in extrem exponierten Lagen, die regel-
mäßig von Hochwasser betroffen sind. Gezielte
Selbstbehalte sind in diesen Regionen auch aus
individueller Sicht sinnvoll. Bei einem „absehba-
ren“ Ereignis ist nämlich die individuelle Rückla-
genbildung für die Versicherten billiger als der
Kauf einer Versicherung. Die Versicherten würden
sonst zusätzlich zu den Kosten der Versicherungs-
leistung die administrativen Kosten tragen, die für
den Versicherungsträger entstehen. In hochexpo-
nierten Lagen sollten die Selbstbehalte für die
Deckungszusicherung daher so gewählt werden,
dass nur seltene Großereignisse durch die Versi-
cherung abgedeckt sind.

Wählt man die Selbstbehalte so, dass dadurch sämt-
liche Schäden aus regelmäßig wiederkehrenden
Überschwemmungen gedeckt sind, dann könnten
die Prämien auch in den Hochrisikozonen weni-
ger als 300 Euro pro Jahr für ein Einfamilienhaus
betragen.11

Ein Kontrahierungszwang würde sicherstellen,
dass es nicht zum „Rosinenpicken“ bei den Versi-
cherern kommt. Vielfach wird befürchtet, dass der
Wettbewerb in einer Lage mit unterschiedlichen
Risikoexpositionen die Anbieter veranlassen wür-
de, nur die weniger exponierten Risiken zu versi-
chern, nicht aber die hoch exponierten. Auch wenn
diese Gefahr durch den hier vorgeschlagenen Ri-
sikoverbund und durch risikodifferenzierte Tarife
eher gering ist, kann nur ein Kontrahierungszwang
auf Seiten der Versicherer das erwünschte flächen-
deckende Angebot sicherstellen. Dieser könnte
auf einfache Weise im Rahmen einer Bindung der
Erstversicherer an eine entsprechend gestaltete
Rückversicherungspflicht hergestellt werden. Eine
Alternative wäre eine entsprechende Selbstver-
pflichtung der Versicherungswirtschaft in Deutsch-
land.

Staatliche Beteiligung bei Megaschäden
nötig

Auch die Versicherungslösung wird allerdings
nicht ohne staatliche Beteiligung auskommen. Ge-
rade bei sich häufenden Schäden, wie sie im Be-
reich der Naturkatastrophen zu erwarten sind,
muss der Staat als Letztversicherer aktiv werden.
Die staatliche Mitwirkung sollte jedoch strikt auf
die Deckung von Megaschäden beschränkt sein.
Diese zusätzlichen Mittel würden den einzelnen

Versicherten nach den Regeln ihres Versiche-
rungsvertrags überwiesen werden.

Wichtig ist die enge Verzahnung dieser Ausfall-
deckung mit den vorgelagerten Deckungen der
Erst- und Rückversicherer. Ein Beispiel für ein sol-
ches gestaffeltes System privater und öffentlicher
Deckungszusagen ist die neue Versicherung gegen
Terrorrisiken („Extremus“). Extremus versichert
Sachschäden und Schäden durch Betriebsunter-
brechung als Folge von Terroranschlägen ab einem
Schaden von 25 Mill. Euro. Die Versicherungs-
wirtschaft stellt dafür eine Erst- und Rückversi-
cherungskapazität von insgesamt 3 Mrd. Euro zur
Verfügung. Sollte diese Schadenssumme bei einem
Ereignis überschritten werden, sichert der Staat
eine zusätzliche Kapazität von bis zu 10 Mrd.
Euro als Ausfalldeckung zu.12

Dass im Grundsatz Versicherungslösungen mit
staatlicher Unterstützung möglich sind, zeigt auch
das französische CatNat-Modell. Die Caisse Cen-
trale de Reassurance ist eine fakultative staatliche
Rückversicherung, die im Wettbewerb mit anderen
privaten Rückversicherungen für Katastrophen-
schäden (unbegrenzte Deckung mit staatlicher
Garantie) angeboten wird.13 Aufgrund der Subven-
tionierung ist das französische Modell im Detail
allerdings nicht nachahmenswert.

In Deutschland könnte für den Bereich von Natur-
katastrophenschäden nach ersten Schätzungen
eine Erst- und Rückversicherungskapazität von
bis zu 6 Mrd. Euro im Jahresaggregat14 generiert
werden, so dass Bund und Länder nur bei Schäden
über 6 Mrd. Euro eintreten müssten. Da versicherte
private und gewerbliche Schäden typischerweise
weniger als die Hälfte der volkswirtschaftlichen
Schäden ausmachen, müsste der Staat also nur bei
Extremereignissen eintreten, bei denen die Gesamt-
schäden deutlich über 12 Mrd. Euro liegen.

Prävention durch Selbstbeteiligung und
Vor-Ort-Analysen

Zur Förderung der Prävention sollte die Prämie
vom Ausmaß der Vorsorge jedes Einzelnen abhän-
gen. Dies könnte im Bereich der privaten Gebäu-

11 Diese Prämie umfasst die bislang gesondert tarifierten Elementar-
risiken (Hochwasser, Erdbeben usw.) und die verbreitete Hagel- und
Sturmversicherung. Die bisherige Gebäudeversicherung würde daher
bei Abschluss einer Elementarschadenversicherung günstiger.
12 Vgl. R. Lansch: Assekuranz gründet Terrorversicherung. In: Handels-
blatt vom 3. September 2002.
13 N. Marcellis-Warin und E. Michel-Kerjan: The Public-Private Sector
Risk-Sharing in the French Insurance“Cat.Nat.System”. New Economics
Papers No. 19. Paris 2001; außerdem CIRANO Working Paper 2001s-60
(ftp://ftp.cirano.qc.ca/pub/publication/2001s-60.pdf.zip).
14 Das Jahresaggregat misst die maximale Deckung, die als Summe für
eine begrenzte Anzahl von Ereignissen – im Regelfall zwei pro Jahr –
zur Verfügung steht.
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Staatliche Mitwirkung bei
der Schadensdeckung
unverzichtbar …

… aber strikte Beschränkung
auf Megaschäden
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deversicherung z. B. auf einfache Weise durch
eine mit der Risikoexposition (Gefahrenzone)
steigende Selbstbeteiligung erfolgen. Die Unter-
lassung von Vorsorge würde dadurch bei häufig
eintretenden Naturereignissen relativ strenger be-
straft als in Regionen, wo diese Ereignisse selten
sind.

Im Bereich der Industrie sind komplexere Metho-
den der Risikoanalyse „vor Ort“ nötig, da hier die
technischen Vorsorgemaßnahmen betriebsspezi-
fisch sind und sich Industrieanlagen häufig über
mehrere Zonen der Risikoexposition ausdehnen.
Erfahrungen mit einer solchen risikodifferenzier-
ten Gestaltung der Industrieversicherung gibt es
allerdings bereits im großen Umfang beim Brand-
schutz und in der Umwelthaftpflicht. Bei der In-
dustrie wäre eine flächendeckende Versicherung
auch nicht unbedingt anzustreben, da es sich hier
im Wesentlichen um unternehmerische Risiken
handelt. Eine freiwillige Versicherung erscheint
daher in diesem Fall ausreichend.

Öffnung für den Wettbewerb

Ein derart „lose“ reguliertes Versicherungssystem
könnte auch für neue inländische oder ausländi-
sche Anbieter geöffnet werden, solange diese
demselben Kontrahierungszwang im Rahmen der

Rückversicherungspflicht unterworfen sind wie
inländische Anbieter. In- und ausländische Anbie-
ter würden jeweils einen festgelegten Teil der
Schäden (z. B. 30 %) selbst versichern und den
größeren Teil an einen Rückversicherungspool mit
Zwangsmitgliedschaft zu festgelegten Prämien
durchreichen. Der Wettbewerb auf der Erstversi-
cherungsebene wäre damit beschränkt und ein
„Rosinenpicken“ nicht lohnend. Ein begrenzter
Wettbewerb auf einem offenen Markt wäre mit
Blick auf die angestrebte Vertiefung des EU-Bin-
nenmarkts für Dienstleistungen wünschenswert
und mit dem Europarecht vereinbar. In der Markt-
öffnung steckt zugleich die Chance einer dynami-
schen Fortentwicklung des Versicherungsmodells.
Die Erfahrungen mit der industriellen Umwelt-
haftpflicht („Bodenkasko“) haben z. B. gezeigt,
dass durch die Öffnung des Anbieterwettbewerbs
für ausländische Versicherer die „Grenzen der
Versicherbarkeit“ weit hinausgeschoben werden
können.

Fazit

Das hier vorgeschlagene System einer allgemeinen
Absicherung gegen Elementarschäden, das auf
einer Verknüpfung von gezielten Selbstbeteiligun-
gen in Risikolagen und der Bindung von Erstver-
sicherern an eine Rückversicherungspflicht mit
staatlicher Beteiligung und dazu gehörigem Kon-
trahierungszwang beruht, ist in Abbildung 3 sche-
matisch zusammengefasst. Im Bereich der Wohn-
gebäudeversicherung in der Hochrisikozone 3
steigt der Selbstbehalt stark an, da hier die Versi-
cherung von „regulären“ Hochwasserschäden nicht
sinnvoll ist. Eigenvorsorge oder „Selbstversiche-
rung“ sind im Falle regelmäßig wiederkehrender
„normaler“ Hochwasser einfach preiswerter.

Eine Versicherungspflicht für Naturkatastrophen
ist in einem wettbewerblichen Versicherungssys-
tem effizient machbar, kann allerdings auf eine
staatliche Mitwirkung nicht verzichten. Eine staat-
liche Mitwirkung sollte jedoch strikt auf die De-
ckung von Megaschäden beschränkt sein. Die Ver-
sicherungswirtschaft stellt neben der Erstversiche-
rungskapazität eine Rückversicherungskapazität
in Form eines Versicherungspools von Erst- und
Rückversicherern mit Zwangsmitgliedschaft für
alle Anbieter zur Verfügung. Erst wenn die Erst-
und Rückversicherungskapazität im Jahresaggre-
gat überschritten wird, sichert der Staat eine zu-
sätzliche Kapazität als Ausfalldeckung zu.

In Deutschland könnte für den Bereich von Natur-
katastrophenschäden nach ersten Schätzungen
eine Erst- und Rückversicherungskapazität von
bis zu 6 Mrd. Euro generiert werden, so dass Bund
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Abbildung 3

Struktur einer Naturkatastrophen-Versicherung

Quelle: Eigene Darstellung. DIW Berlin 2003
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und Länder nur bei versicherten Schäden über
6 Mrd. Euro eintreten müssten. Die Erfahrung mit
dem Hochwasser vom Sommer 2002 zeigt, dass
eine zusätzliche staatliche Kapazität für Schäden
bis zu 10 Mrd. Euro wie in der Terrorschadenver-
sicherung „Extremus“ hinreichend sein müsste,
um auch extreme Hochwasserschäden zu decken.
Die versicherbaren privaten und gewerblichen

Schäden liegen typischerweise deutlich unterhalb
der volkswirtschaftlichen Schäden. Da der Staat
die öffentliche Infrastruktur und Schäden in der
Natur nicht versichert, müssten sich die Gebiets-
körperschaften folglich nur bei seltenen Ereignis-
sen an der Deckung beteiligen. Beim Sommer-
hochwasser 2002 beispielsweise wäre dies nicht
der Fall gewesen.

Marktkonforme Versicherungspflicht für Naturkatastrophen – Bausteine einer Elementarschadenversicherung
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Ältere Menschen in Deutschland:
Einkommenssituation und ihr mög-
licher Beitrag zur Finanzierung der
gesetzlichen Rentenversicherung

In der derzeitigen Debatte zur Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung
(GRV) werden verschiedene Wege zu einer ausgewogenen Beteiligung sowohl der
Beitragszahler als auch der Rentenbezieher diskutiert. Neben einer Aussetzung
bzw. Reduktion der Rentenanpassung und einer Anhebung der Regelaltersgrenze
besteht auch die Möglichkeit, die Vorschriften zur Besteuerung von Renten neu zu
gestalten. Ohnehin hat im März 2002 das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
eine Angleichung der Besteuerung von GRV-Renten und Pensionen gefordert. Die
„Sachverständigenkommission zur Neuordnung der Altersbesteuerung“ schlägt
als Einstieg eine Bemessungsgrundlage von 50 % aller Renteneinkünfte vor; lang-
fristig soll eine Vollbesteuerung erreicht werden.

Jegliche Rentenreform setzt eine möglichst detaillierte Bestandsaufnahme der Ein-
kommenssituation der aktuellen Rentnergeneration in Deutschland voraus. Empi-
rische Analysen auf Basis der repräsentativen Stichprobe des Sozio-oekonomi-
schen Panels (SOEP) zeigen, dass die verfügbaren Einkommen der älteren Bevölke-
rung im Durchschnitt nur wenig unter jenen der erwerbsfähigen Jahrgänge liegen.
Insbesondere GRV-Rentner mit sonstigem Einkommen (aus Kapitalerträgen, Ver-
mietung und Verpachtung usw.) profitieren von der niedrigen Besteuerung ihrer
Sozialversicherungsrenten aufgrund des derzeit steuerfreien geldwerten Vorteils
aus Arbeitgeberbeiträgen und Bundeszuschuss. Modellrechnungen zu den Aus-
wirkungen einer sachgerechten Anhebung der steuerlichen Bemessungsgrund-
lage von GRV-Renten verdeutlichen, dass aufgrund des geltenden Grundfreibetra-
ges nur wenige gut verdienende alte Menschen von einer systematisch gebotenen
Besteuerung aller Alterseinkommen tatsächlich betroffen sein würden. Ein Ausset-
zen der Rentenanpassung träfe hingegen auch Rentner mit geringen Renten.

Markus M. Grabka
mgrabka@diw.de

Joachim R. Frick
jfrick@diw.de

Volker Meinhardt
vmeinhardt@diw.de

Jürgen Schupp
jschupp@diw.de

Zur Ausgangslage

Die Verschlechterung der Finanzlage der gesetzli-
chen Rentenversicherung (GRV) hat zu Maßnah-
men geführt, mit denen kurzfristig die Einnahme-
seite verbessert werden soll. Zum ersten wurde der
Beitragssatz zur GRV zum 1.1.2003 von 19,1 %
auf 19,5 % des Bruttoarbeitsentgeltes angehoben.
Zum zweiten wurde die Beitragsbemessungsgren-
ze, abweichend vom üblichen, gesetzlich vorgese-
henen Verfahren, um 13,4 % – von 4 500 Euro auf
5 100 Euro – erhöht. Diese Maßnahmen bedeuten
zum Teil sehr erhebliche Belastungen für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber.

Vor diesem Hintergrund werden auch Maßnahmen
zur Reduzierung auf der Ausgabenseite gefordert.
Ein häufig – z. B. von den Grünen und den Arbeit-
geberverbänden – unterbreiteter Vorschlag läuft
darauf hinaus, die nächste Rentenanpassung aus-
zusetzen oder zu reduzieren. Ein solches Vorgehen

wird als Beitrag der Rentner zur Konsolidierung
der Finanzen der Rentenversicherung – äquivalent
zu der Beitragserhöhung für die Beschäftigten –
angesehen. Unberücksichtigt bleibt dabei häufig,
dass eine Beitragserhöhung auch die Rentner be-
trifft, denn eine Erhöhung des Beitragssatzes führt
bei dem gegenwärtigen nettolohnbezogenen Me-
chanismus automatisch zu geringeren Anpas-
sungssätzen.1 Als Vorteil einer Aussetzung bzw.
Reduktion der Anpassung wird angeführt, dass
damit sehr schnell die Ausgaben reduziert und das
Rentenniveau dauerhaft gesenkt werden können.
Als Nachteil gilt, dass die Absenkung des Renten-
niveaus jeden Rentner unabhängig von seiner Ein-
kommensposition trifft und damit ceteris paribus
das Armutsrisiko von Rentnern erhöht.

1 Allerdings erfolgt diese Reduktion der verfügbaren Einkommen der
GRV-Rentner mit einer Verzögerung von etwa eineinhalb Jahren, d. h.
die Beitragssatzanhebung zum 1.1.2003 wirkt sich erst mit der Renten-
anpassung zum 1.7.2004 aus.
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Ein weiterer Vorschlag zur Dämpfung der Ausga-
benentwicklung in der GRV besteht in der Anhe-
bung des gesetzlich vorgesehenen Renteneintritts-
alters. Für Personen, die vorzeitig aus dem Er-
werbsleben ausscheiden, bedeutet dies höhere
Rentenabschläge. Diese Maßnahme wirkt nur auf
Neuzugänge und kann daher nicht kurzfristig, son-
dern erst auf lange Sicht zu einer deutlichen Ent-
schärfung der Finanzprobleme beitragen. Bevor
das gesetzliche Renteneintrittsalter heraufgesetzt
wird – was bei angespannter Arbeitsmarktlage für
ältere Arbeitnehmer eine Absenkung der Neuren-
ten impliziert –, sollte eine Annäherung des tat-
sächlichen Renteneintrittsalters an die gegenwärtig
geltende Regelaltersgrenze angestrebt werden.2

Als weitere Möglichkeit eines sozial ausgewoge-
nen Beitrags der Bestands- und Zugangsrentner
zur Verbesserung der Finanzsituation bietet sich
eine Reform der Besteuerungsvorschriften für Al-
terseinkünfte, insbesondere der GRV-Renten, an.
Ein solches Verfahren berücksichtigt die gesamte
finanzielle Situation des einzelnen Rentners bzw.
Rentnerhaushalts. Da die Rentenversicherungsträ-
ger nicht die Hoheit über die im Falle eines sol-
chen Modells zusätzlich erzielten Steuereinnah-
men aus den Alterseinkünften haben, müsste durch
entsprechende Überleitungsverfahren sicherge-
stellt werden, dass diese der GRV nicht verloren
gehen, wenn es darum geht, den Beitragssatz der
GRV möglichst niedrig zu halten.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Ur-
teil vom 6. März 2002 festgestellt, dass die unter-
schiedliche Besteuerung von Beamtenpensionen
und Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung seit 1996 mit dem Gleichheitsgrundsatz des
Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar ist.3 Der Gesetzge-
ber ist aufgefordert worden, bis spätestens 2005
eine Neuregelung zu treffen.

Pensionäre müssen ihre gesamten Versorgungs-
bezüge bis auf einen Versorgungsfreibetrag von
derzeit höchstens 3 072 Euro als nachträgliche
steuerpflichtige Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit versteuern (vgl. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
und Abs. 2 EStG). Demgegenüber bleiben Renten
aus der gesetzlichen Rentenversicherung für Ar-
beiter und Angestellte sowie der Zusatzversor-
gung weitgehend steuerfrei, da sie nur mit dem Er-
tragsanteil besteuert werden (vgl. § 22 Nr. 1 Satz 3
EStG), der in den meisten Fällen den Grundfrei-
betrag (7 235 Euro) nicht übersteigt. Die Höhe des
Ertragsanteils richtet sich dabei nach dem Alter
bei Renteneintritt und beläuft sich z. B. bei einem
60-Jährigen auf 32 % und bei einem 65-Jährigen
auf 27 % der ausgezahlten GRV-Rente.4

Zur Lebenslage älterer Menschen5

Eine rationale Auseinandersetzung mit alternati-
ven Rentenbesteuerungsmodellen setzt eine mög-
lichst detaillierte Bestandsaufnahme der Einkom-
menssituation der aktuellen Rentnergeneration
voraus. Dazu werden die Daten des vom DIW Ber-
lin in Zusammenarbeit mit Infratest Sozialfor-
schung (München) erhobenen Sozio-oekonomi-
schen Panels (SOEP)6 für das Jahr 2001 herange-
zogen, die u. a. Informationen über die Lebenssi-
tuation sowie die Höhe und Zusammensetzung der
Einkommen privater Haushalte enthalten.

Im Jahre 2001 lebten in Deutschland in Privat-
haushalten7 knapp 14 Mill. Personen oder 17 %
der Gesamtbevölkerung, die 65 Jahre und älter
waren (Tabelle 1). Die Mehrzahl dieser Personen
(58 %) wohnte in Zweipersonenhaushalten. Rund
6 Mill. (42 %) lebten in Einpersonenhaushalten,
davon waren knapp 86 % allein lebende Frauen.
Mehrgenerationenhaushalte spielten kaum noch
eine Rolle (rund 1 %).

Die Einkommenssituation der Alten, hier gemes-
sen als äquivalenzgewichtetes Jahreseinkommen,8

variiert dabei mit dem Haushaltstyp. Bezogen auf
das mittlere Einkommen der Gesamtbevölkerung
haben Personen über 65 Jahre eine unterdurch-
schnittliche Position (91 %). Alleinlebende im Al-

2 Im Jahre 2001 betrug das durchschnittliche Renteneintrittsalter für
Altersrenten, d. h. ohne Rentenzugänge wegen Berufs- oder Erwerbsun-
fähigkeit, für Männer 62,4 Jahre und für Frauen 62,5 Jahre (vgl. VDR
2003: http://www.vdr.de). Könnte die Differenz zwischen tatsächlichem
und gesetzlich vorgesehenem Renteneintrittsalter verringert werden,
so verbesserte dies mittel- und langfristig die Finanzsituation der GRV.
Allerdings träfe dies wiederum nur die Neuzugänge.
3 Vgl.: BVerfG, 2 BvL 17/99 vom 6.3.2002, Absatz-Nr. (1–241), http:
//www.bverfg.de/. Bereits in zwei früheren Urteilen aus den Jahren
1980 und 1992 hat das BVerfG für die Streitjahre 1969 und 1970 Kor-
rekturbedarf konstatiert. Vgl. Klaus Dieter Bock: Die Urteile des BVerfG
von 1980 und 1992 zur Rentenbesteuerung im Argumentationshaus-
halt der Experten. In: Sozialer Fortschritt, Nr. 1/2001, S. 12–20.
4 Das Rentenzugangsalter für Versicherungsrenten (Alters- und Invali-
ditätsrenten) lag im Jahre 2001 bei rund 60,2 Jahren (VDR 2003:
http://www.vdr.de).
5 Unter Alten bzw. älteren Menschen werden hier im Folgenden Perso-
nen im Alter von 65 und mehr Jahren verstanden.
6 Das SOEP ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung privater
Haushalte, die seit 1984 in Westdeutschland und seit 1990 auch in
Ostdeutschland jährlich durchgeführt wird; vgl. SOEP Group: The Ger-
man Socio-Economic Panel (GSOEP) after more than 15 years – Over-
view. In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung des DIW Berlin,
Nr. 1/2001, S. 7–14; auch http://www.diw.de/deutsch/sop/.
7 Die im SOEP interviewten Personen in Anstalten (insbesondere in
Altenwohn- und Pflegeheimen) werden aufgrund der vielfältigen Ab-
grenzungsprobleme bei der Erfassung von Einkommen und Ausgaben
aus den folgenden Analysen ausgeschlossen.
8 Hierbei handelt es sich um retrospektiv erfragte Einkommen des Vor-
jahres. Die Ergebnisse werden auch von der Wahl der Äquivalenzskala
bestimmt, mit der die Skaleneffekte des gemeinsamen Wirtschaftens
mehrerer Personen in einem Haushalt berücksichtigt werden. Bei der
hier verwendeten Äquivalenzgewichtung wird – entsprechend den
Analysen zur Einkommensverteilung in Deutschland, die seit 1998 für
den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung vorgenommen werden – die Quadratwurzel der Haushalts-
größe herangezogen, so dass z. B. ein Vier-Personenhaushalt ein Äquiva-
lenzgewicht von 2 statt eines Pro-Kopf-Gewichts von 4 erhält. Vgl. auch:
Einkommensverteilung in Deutschland – Stärkere Umverteilungseffekte
in Ostdeutschland. Bearb.: Markus M. Grabka. In: Wochenbericht des
DIW Berlin, Nr. 19/2000, S. 291.
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Tabelle 1

Einkommen und Einkommensposition in Deutschland 2001 nach Haushaltstypen

Durchschnittl. Relative Niedrig-
Haushaltstyp Personen Anteil verfügbares Einkommens- einkommens-

in Mill. in % Einkommen1 position (ins- rate2

in Euro gesamt = 100)

Alleinlebende im Alter von unter 65 Jahren 8 532 10,5 18 191 93,8 22,5
Alleinlebende im Alter von 65 bis 74 Jahren 2 537 3,1 16 400 84,6 26,8
    darunter: Frauen 2 045 2,5 16 171 83,4 28,3
Alleinlebende im Alter von 75 Jahren und älter 3 352 4,1 14 319 73,9 28,0
    darunter: Frauen 3 012 3,7 13 923 71,8 29,6

Zweipersonenhaushalte, älteste Person unter 65 Jahre 13 433 16,6 22 901 118,1 11,7
Zweipersonenhaushalte, älteste Person 65 bis 74 Jahre 5 333 6,6 18 687 96,4 10,3
Zweipersonenhaushalte, älteste Person 75 Jahre und älter 2 680 3,3 19 815 102,2 8,4

Familien mit Kindern unter 17 Jahren 31 742 39,1 17 756 91,6 16,0

Sonstige Haushalte ohne Kinder 10 567 13,0 23 114 119,2 9,3
Sonstige Haushalte mit Rentnern, 65 bis 74 Jahre 1 791 2,2 20 433 105,4 5,0
Sonstige Haushalte mit Rentnern, 75 Jahre und älter 1 191 1,5 20 053 103,4 8,6

Insgesamt 81 158 100,0 19 388 100,0 14,9
darunter:
    Personen unter 65 Jahre 67 222 82,8 19 766 101,9 14,6
    Personen 65 Jahre und älter 13 936 17,2 17 569 90,6 16,6

1 Vorjahreseinkommen (einschließlich des Mietwertes selbstgenutzten 2 Anteil der Personen, deren verfügbares Einkommen weniger als
Wohneigentums), äquivalenzgewichtet mit dem Kehrwert der Quadrat- 60 % des Medians der Gesamtbevölkerung beträgt.
wurzel der Haushaltsgröße.

Quellen: SOEP 2001; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2003

ter von 65 bis 74 Jahren verfügen über knapp 85 %
des Durchschnittseinkommens; dieser Wert sinkt
für ältere Alleinlebende ab 75 Jahren auf rund
74 %. In beiden Altersgruppen haben Frauen et-
was geringere Einkommen als Männer. Ältere in
Zweipersonenhaushalten, in der Regel Paare, sind
mit einem äquivalenzgewichteten Jahreseinkom-
men von rund 19 000 Euro deutlich besser gestellt.
Dies entspricht etwa dem Durchschnittswert der
Gesamtbevölkerung und liegt erheblich über den
Einkommen von Familien mit minderjährigen
Kindern (17 750 Euro).9

Bei der Diskussion alternativer Rentenbesteue-
rungsmodelle sind aus sozialpolitischer Sicht auch
Einkommensverteilung und insbesondere Ein-
kommensarmut relevante Indikatoren: Die Nied-
rigeinkommensrate10 der Alten insgesamt lag mit
16,6 % um 2 Prozentpunkte über dem Gesamt-
durchschnitt der Bevölkerung. Überproportional
waren dabei die alleinlebenden Alten betroffen
(27 % bis 30 %). Alte Menschen in Zweipersonen-
haushalten, immerhin rund 58 % aller Alten, leben
hingegen deutlich seltener im Niedrigeinkommens-
bereich. Hier lag der entsprechende Anteil bei den
jungen Alten bei rund 10 % und bei den Hochbe-
tagten lediglich bei 8 %. Damit hatte die Mehrzahl
der Alten ein knapp halb so hohes Armutsrisiko
wie Familien mit Kindern (16 %) oder allein le-
bende Personen im erwerbsfähigen Alter (23 %).

Die Analyse der Einkommensverteilung (Tabelle 2)
verdeutlicht, dass nur in der Gruppe der über 74-
Jährigen überproportional viele Personen im un-
tersten Quintil11 vertreten sind (31 %), wobei in
dieser Gruppe allein lebende Frauen dominieren.
Personen im erwerbsfähigen Alter stellen erwar-

9 Zur Problematik der Wahl der Äquivalenzziffern vgl. Jürgen Faik:
Äquivalenzskalen. Theoretische Erörterung, empirische Ermittlung und
verteilungsbezogene Anwendung für die Bundesrepublik Deutschland.
Berlin 1995.
10 Hier wird die international gebräuchliche Definition der Armuts-
grenze genutzt. Diese liegt bei 60 % des Medians des verfügbaren Ein-
kommens.
11 Jedes Quintil umfasst 20 % der nach der Höhe ihrer Einkommen
geordneten Personen.
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Tabelle 2

Einkommensverteilung nach Altersgruppen

1. 2. 3. 4. 5. Ins-

Alter in Jahren
Quintil Quintil Quintil Quintil Quintil gesamt

Anteil in %

Unter 35 Jahre 24,1 22,5 19,7 18,5 15,2 100,0
35 bis 45 Jahre 13,4 17,4 23,9 22,2 23,1 100,0
45 bis 55 Jahre 11,3 12,6 20,1 25,5 30,5 100,0
55 bis 65 Jahre 18,4 15,9 17,3 20,8 27,6 100,0
65 bis 75 Jahre 20,5 26,1 20,2 18,6 14,6 100,0
75 Jahre und älter 31,0 25,5 17,6 13,4 12,5 100,0

Bevölkerung insgesamt 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

Durchschnittl. verfügbares Einkommen in Euro1 8 272 13 857 17 669 22 425 34 714 19 388
Anteil am verfügbaren Einkommen in % 8,5 14,3 18,2 23,1 35,9 100,0

1 Vorjahreseinkommen (einschließlich des Miet- der Haushaltsgröße. Jedes Quintil umfasst 20 % aller
wertes selbstgenutzten Wohneigentums), äquiva- nach der Höhe der Einkommen geordneten Personen
lenzgewichtet mit dem Kehrwert der Quadratwurzel der Gesamtbevölkerung.

Quellen: SOEP 2001; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2003
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Tabelle 3

Einkommensquellen von Personen im Alter ab 65 Jahren

Mietwert selbst- Renten der Steuern und
Durchschnittliches Erwerbs- Kapital- genutzten Wohn- Staatliche Sozialversiche- Betriebs- und Sozialversiche-

Einkom- verfügbares Einkommen einkommen einkünfte eigentums/ Transfer- cherung, Zusatz- sonstige private rungsabgaben
mens- private Transfers leistungen versorgung und Renten

quintil1 Pensionen

in Euro in % des verfügbaren Einkommens

1. Quintil 8 735 100,0 2,4 3,2 7,0 2,2 90,1 2,0 –6,9
2. Quintil 12 728 100,0 2,4 2,4 7,6 1,8 90,4 2,7 –7,3
3. Quintil 15 665 100,0 4,3 2,6 7,1 1,6 87,3 5,0 –7,9
4. Quintil 19 889 100,0 12,2 5,1 7,7 1,5 78,1 5,3 –9,9
5. Quintil 30 837 100,0 19,5 13,5 8,7 1,0 64,2 8,1 –15,0

Insgesamt 17 569 100,0 11,0 7,0 7,9 1,5 77,8 5,5 –10,7

1 Vorjahreseinkommen (einschließlich des Mietwertes selbstgenutzten Wohneigentums), äquivalenzgewichtet
mit dem Kehrwert der Quadratwurzel der Haushaltsgröße. Jedes Quintil umfasst 20 % aller nach der Höhe der
Einkommen geordneten Personen im Alter ab 65 Jahren.

Quellen: SOEP 2001; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2003

tungsgemäß zwar die Mehrheit in den oberen
Quintilen, doch immerhin 13 % bis 15 % der Alten
(je nach Altersgruppe) finden sich ebenfalls im
obersten Fünftel der Einkommenshierarchie.

Zusammensetzung der Einkommen

Primäre Einkommensquellen von Alten sind nach
wie vor Renten der Sozialversicherung und der
Zusatzversorgung sowie Pensionen (Tabelle 3). In
den untersten drei Quintilen der Einkommensver-
teilung machen diese Komponenten rund 90 % des
verfügbaren Einkommens aus. Zweitwichtigste
Einkommensquelle der Alten-Haushalte ist mit
durchschnittlich 11 % das Erwerbseinkommen,
das im Allgemeinen von anderen Haushaltsmit-
gliedern, z. B. Ehepartnern, eingebracht wird. In
den untersten drei Quintilen hat das Erwerbsein-
kommen faktisch jedoch keine Relevanz.

Mit weiteren jeweils durchschnittlich rund 7 % bis
8 % wird das verfügbare Einkommen aus Kapital-
einkünften (Zinsen, Dividenden, Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung) und aus dem Mietwert
selbstgenutzten Wohneigentums (einschließlich
privater Transfers) gespeist. Der Mietwert selbst-
genutzten Wohneigentums ist dabei über alle Ein-
kommensgruppen relativ gleich verteilt und liegt
nur im obersten Quintil mit rund 9 % des verfüg-
baren Einkommens etwas höher. Kapitaleinkünfte
sind demgegenüber weitaus ungleichmäßiger über
die Population der Alten verteilt. Die untersten
drei Quintile erzielen nur rund 3 % ihres verfügba-
ren Einkommens aus Kapitalerträgen, das oberste
hingegen knapp 14 %. Eine Einkommensquelle
mit künftig steigender Bedeutung sind betriebli-
che und sonstige private Renten. Diese machten
2001 bei den Alten insgesamt nur 5,5 % des ver-

fügbaren Einkommens aus, im obersten Quintil
aber immerhin schon über 8 %.12 Von untergeord-
neter Bedeutung (1,5 % im Mittel aller Alten) sind
staatliche Transferleistungen z. B. in Form von
Wohngeld oder Sozialhilfe; mit zunehmendem
Einkommen sinkt dieser Wert erwartungsgemäß.

Die Belastung durch Steuern und Sozialabgaben
der Alten ist im Vergleich zur erwerbstätigen Be-
völkerung ungleich geringer und liegt bei knapp
11 % des verfügbaren Einkommens. Dabei ent-
richten die untersten drei Quintile der Alten fak-
tisch keine Steuern, sondern nur Sozialversiche-
rungsbeiträge. Eine Steuerbelastung ist erst im
obersten Quintil der Alten signifikant; dieses ent-
richtet etwa 15 % des verfügbaren Einkommens
als Steuern und Sozialversicherungsbeiträge.

Nachgelagerte Besteuerung der Renten

Es sind verschiedene Ansätze steuerlicher Gleich-
behandlung von Rentnern und Pensionären im
Gespräch, mit denen versucht werden soll, den
Forderungen des BVerfG gerecht zu werden. Ne-
ben dem Wissenschaftlichen Beirat beim Bundes-
ministerium der Finanzen (1986) präferieren auch
verschiedene Kommissionen und Sachverständige
die nachgelagerte Besteuerung von Renten.13

12 Nach den Daten der ASID ’99 beziehen die Personen, die 65 Jahre
und älter sind, 4,2 % der Nettoeinkommen aus betrieblichen Renten.
Vgl.: BMA (Hrsg.): Alterssicherung in Deutschland 1999 (ASID ’99),
Tabellenband. München 2001.
13 Vgl. Sachverständigenkommission Alterssicherung 1983, Einkom-
mensteuerkommission 1994, Steuerreformkommission 1997 und, wie-
derholt, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung. Auch das BVerfG selbst spricht sich in seinem Urteil
für eine nachgelagerte Besteuerung aus. Nach der Urteilsverkündung
des BVerfG bekräftigte auch Finanzminister Eichel, eine nachgelagerte
Besteuerung anzustreben, indem er schrittweise die Beiträge zur Alters-
vorsorge von der Steuer befreien und im Gegenzug Rentenzahlungen
besteuern wolle (Berliner Zeitung vom 7. März 2002).
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Nach diesem Konzept bleiben Beiträge zur Alters-
vorsorge grundsätzlich steuerfrei; erst die Alters-
bezüge unterliegen vollständig der Einkommen-
steuer. Die nachgelagerte Vollbesteuerung berück-
sichtigt damit besser die tatsächliche steuerliche
Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen. Dieses
Konzept ist auch konform mit dem Ausbau der in-
dividuellen Altersvorsorge, wonach bereits jetzt
Auszahlungen aus einem gemäß § 10 EStG geför-
derten Altersvorsorgevertrag besteuert werden
(§ 22 Absatz 5 EStG).

Ein solcher Systemwechsel in der Steuer- und
Rentenpolitik hätte weitreichende Konsequenzen.
Mit der vollen steuerlichen Freistellung der
Pflichtbeiträge zur GRV kommt es einerseits zu
einer Steigerung der Nettoeinkommen der Er-
werbstätigen, andererseits aber sinkt infolge der
Besteuerung auf lange Frist die Nettorente.14 Die
vollständige Umstellung auf das Prinzip der nach-
gelagerten Besteuerung für alle Beteiligten (Bei-
tragszahler und Rentenempfänger) erfordert lange
Übergangszeiten.15

Als Folge einer sofortigen Umstellung wäre mit
intergenerationalen Verteilungswirkungen zuun-
gunsten der derzeitigen Rentnergeneration zu rech-
nen. Allerdings hat diese Generation vom bisher
geltenden Steuerprivileg profitiert, da sowohl der
Arbeitgeberanteil bei den Rentenbeiträgen16 als
auch der Bundeszuschuss für die Rentenkasse17

nie steuerlich belastet worden sind. Prinzipiell ist
es möglich, die auf diesen Zahlungen beruhenden
Rentenbestandteile ab sofort in die steuerliche Be-
messungsgrundlage einzubeziehen. Nur rückwir-
kend darf keine Belastung der derzeitigen Rentner
vorgenommen werden.18

Modellrechnung zur Verteilungswirkung
einer Anhebung der steuerlichen Bemes-
sungsgrundlage von Rentnereinkommen

Gemäß den aktuellen Steuerregeln werden GRV-
Renten nur in Höhe des so genannten Ertragsan-
teils von durchschnittlich 28 % in das zu versteu-
ernde Einkommen einbezogen. In einer Modell-
rechnung wurde diese steuerliche Bemessungs-
grundlage für Bezieher einer Rente der GRV und
der Zusatzversorgung angehoben, indem pauschal
ein zu versteuernder Anteil dieser Einkünfte von
65 % unterstellt wird.19

Gegenüber dem Status quo kommt es bei Perso-
nen im Alter von 65 und mehr Jahren zu einer Ab-
nahme des durchschnittlich verfügbaren Äquiva-
lenzeinkommens durch zusätzliche Steuern in
Höhe von 193 Euro jährlich; das entspricht gut
1 %  des verfügbaren Einkommens (Tabelle 4).

Durch diese Reform würden rund 2,5 Mill. GRV-
Rentner und gemeinsam mit diesen veranlagte
Ehepartner zusätzlich steuerlich belastet.20 Damit
würde der Anteil der Einkommensteuer entrich-
tenden Personen in der Altersgruppe ab 65 Jahren
von rund 13 % auf 31 % steigen.

Diese Durchschnittsbetrachtung vernachlässigt je-
doch, dass aufgrund von steuerlichem Grundfrei-
betrag und Progressionseffekt des Steuertarifs vor-
wiegend GRV-Rentner mit erheblichen Zusatzein-
künften von diesem Systemwechsel betroffen wä-
ren. Der überwiegende Teil der Bezieher von GRV-
Renten (inklusive Zusatzversorgung) hat keine
wesentlichen weiteren Einkommensquellen und
bleibt in der Regel wegen der Grundfreibetragsre-
gelung steuerfrei. Erwartungsgemäß zahlen Perso-
nen in den untersten beiden Einkommensquintilen
weiterhin faktisch keine oder keine zusätzlichen
Steuern. Aber selbst im dritten oder vierten Quintil
fällt die zusätzliche Belastung mit 50 bzw. 214 Euro
jährlich eher gering aus.

Durch die hier simulierte Anhebung der Bemes-
sungsgrundlage bei GRV-Rentnern kommt es da-
her zu keiner Ausweitung von Altersarmut, da nur
diejenigen Alten steuerlich herangezogen werden,
die bereits eine ausreichend hohe steuerliche Leis-
tungsfähigkeit aufweisen. Doch selbst in dieser
Gruppe beträgt die zusätzliche Steuerlast lediglich
gut 2 Prozentpunkte. Damit könnte die Umstellung
der Besteuerung von GRV-Renten und der Zusatz-
versorgung sofort und ohne soziale Verwerfungen
vorgenommen werden. Im Gegensatz dazu würde
eine alternative Aussetzung der Rentenanpassung
und damit eine Senkung des allgemeinen Renten-
niveaus alle Sozialrentner unabhängig von der in-

14 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtlichen
Entwicklung: Jahresgutachten 2001, Ziffer 242.
15 Eine empirische Abschätzung der gesamtfiskalischen Effekte einer
solchen Systemveränderung mit der entsprechenden Quantifizierung
der steuerlichen Entlastung für Erwerbstätige erfordert eine Lebens-
zyklusbetrachtung über mehrere Generationen, die an dieser Stelle nicht
geleistet werden kann.
16 Vernachlässigt man freiwillige Beiträge von Selbständigen und
geht davon aus, dass die Sozialversicherungsbeiträge je zur Hälfte von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen werden, so macht der Ar-
beitgeberbeitrag rund 37 % der gesamten Beitragseinnahmen in der
GRV aus (VDR 2003: http://www.vdr.de/).
17 Der gesamte Bundeszuschuss zur Rentenversicherung machte da-
bei 2001 rund 53,3 Mrd. Euro aus, was einem Anteil von rund 24 % der
gesamten Einnahmen der GRV entspricht (ebenda VDR 2003).
18 Vgl. BverfG, a. a. O., Absatz 240.
19 Die Höhe dieser Bemessungsgrundlage berücksichtigt neben den
steuerfreien Arbeitgeberbeiträgen auch einen Teil des Bundeszuschusses
und liegt daher etwas höher als der Einstiegswert von 50 %, den die
Sachverständigenkommission zur Neuordnung der Altersbesteuerung
vorschlägt. Eine exakte Simulation erfordert die Berücksichtigung indi-
vidueller Beitrags- und Versicherungszeiten, was mit dem vorliegenden
Datenmaterial nicht möglich ist. Daher wird hier ein konservativer Pau-
schalwert verwendet.
20 Bei Betrachtung der gesamten Bevölkerung würden weitere 1,5
Mill. jüngere GRV-Rentenbezieher unter 65 Jahren (Vorruhestand, Er-
werbsminderung usw.) und mit ihnen gemeinsam veranlagte Personen
zusätzlich mit Steuern belastet. Das durchschnittlich verfügbare Ein-
kommen der Gesamtbevölkerung sinkt bei dieser Modellrechnung nur
um 71 Euro pro Jahr.

Ältere Menschen in Deutschland: Einkommenssituation und ihr möglicher Beitrag zur Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung

Nachgelagerte Besteuerung:
bessere Berücksichtigung der
steuerlichen Leistungsfähigkeit

Systemwechsel erfordert lange
Übergangszeiten



195Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 12/2003

dividuellen Einkommenslage treffen. Auch würde
damit dem Auftrag des BVerfG nicht Genüge ge-
tan.

Zusammenfassung und Ausblick

Ältere Menschen in Deutschland haben im Ver-
gleich zur gesamten Bevölkerung nur ein leicht
unterdurchschnittliches Einkommen und tragen
im Vergleich zu Familien mit minderjährigen Kin-
dern oder Alleinlebenden im erwerbsfähigen Alter
ein deutlich geringeres Armutsrisiko. Immerhin
13 % bis 15 % der Alten befinden sich im obersten
Fünftel der Einkommenshierarchie. Grundsätzlich
sind Renten der Sozialversicherung und der Zu-
satzversorgung sowie Pensionen nach wie vor für
die Mehrzahl der Alten die wichtigste Einkom-
mensquelle. Zusatzeinkünfte aus Kapitalerträgen,
Vermietung und Verpachtung oder aus privaten
Renten werden vorrangig von den einkommens-
stärksten 20 % der Alten erzielt.

Nach dem Urteil des BVerfG aus dem Jahre 2002
verstößt die derzeitige Besteuerung von Renten der
Sozialversicherung und der Zusatzversorgung ge-
gen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes.
Statische Modellrechnungen zu den Auswirkun-
gen einer alternativen verfassungsgemäßen Be-
steuerung von GRV-Renten zeigen einerseits zwar
eine Ausweitung des steuerpflichtigen Personen-
kreises der über 65-Jährigen um rund 2,5 Mill.

Personen. Andererseits liegt der zusätzlich zu ent-
richtende Steuerbetrag im Durchschnitt lediglich
bei rund 190 Euro pro Jahr. Die untersten 60 % der
Einkommensbezieher in der Altenpopulation wer-
den faktisch nicht oder nicht zusätzlich durch diese
Reform belastet; nur Rentner mit erheblichen Zu-
satzeinkünften sind betroffen. Im Ergebnis steigt
für „Normalrentner“ wegen des relativ hohen
Grundfreibetrages die Steuerschuld nicht.

Eine derartige Beteiligung der gegenwärtigen Rent-
nergeneration an der finanziellen Entlastung der
GRV wäre kurzfristig realisierbar. Darüber hinaus
erscheint ein zügiger Umstieg in das System einer
nachgelagerten Besteuerung von Alterseinkom-
men angebracht. Die derzeitigen Forderungen zie-
len darauf, sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte während der Erwerbsphase ceteris paribus
steuerlich zu entlasten und erst ihre späteren GRV-
Renten bei der Bestimmung des zu versteuernden
Einkommens zu berücksichtigen. Dabei könnten
weitere private Altersvorsorgemaßnahmen ähn-
lich behandelt werden. Die im Allgemeinen nied-
rigere steuerliche Bemessungsgrundlage im Alter
führt im Zusammenwirken mit Progressionseffek-
ten zur Entlastung aller Steuerpflichtigen und zu
einer gleichmäßigeren Steuerzahlung im Lebens-
verlauf. Insbesondere steuerpflichtige Bezieher
von Niedrigeinkommen profitieren aufgrund der
steuerlichen Grundfreibetragsregelungen im Alter
von einer weitgehenden Steuerfreistellung ihrer
dann anfallenden Erträge.
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Tabelle 4

Modellrechnung zur Anhebung der steuerlichen Bemessungsgrundlage bei GRV-Rentnern

Status-quo-Modell:
Ertragsanteil durchschnitt. 28 %, Reformmodell:

durchschnittlich verfügbares Durchschnittliche Veränderung gegenüber Status-quo-Modell
Einkommen1

in Euro in %

Personen im Alter ab 65 Jahren

Insgesamt 17 570 –193 1,1

   1. Quintil 8 731 0 0
    2. Quintil 12 723 –7 0,05
    3. Quintil 15 659 –50 0,3
    4. Quintil 19 881 –214 1,1
    5. Quintil 30 825 –692 2,2

Nachrichtlich: Gesamtbevölkerung 19 388 –71 0,4

in Tausend in %

Steuerpflichtige Personen

    Personen im Alter ab 65 Jahren 1 830 2 456 134,2
    Gesamtbevölkerung 37 533 3 968 10,6

1 Vorjahreseinkommen (einschließlich des Mietwertes selbstgenutzten haltsgröße. Jedes Quintil umfasst 20 % aller nach der Höhe der Ein-
Wohneigentums), äquivalenzgewichtet mit der Quadratwurzel der Haus- kommen geordneten Personen im Alter ab 65 Jahren.

Quellen: SOEP 2001; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2003

Von verfassungsgemäßer
Rentenbesteuerung nur Rentner
mit hohen Zusatzeinkünften
betroffen
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University of Bergen

Assessing Changes in Intergenerational
Earnings Mobility

Previous research on changes in intergenerational mobility suggests that the
mobility is decreasing over time. One explanation for this pattern is increased
cross-sectional income inequality. In contrast to most other OECD countries, the
income inequality in Norway has been remarkably stable through large parts of
the 1980s and the 1990s, not the least due to a compression of the earnings
distribution during the same period. Using longitudinal data for Norwegian
children born 1950, 1955, 1960, and 1965 a relatively high degree of earnings
mobility can be seen. Furthermore, there is no tendency to increasing inequality
along this dimension. This finding supports the hypothesis that intergenerational
mobility is positively correlated with a compressed income distribution. Quartile
father-child earnings transition matrices, together with nonparametric regres-
sions, indicate quite high mobility in the middle of the distribution and somewhat
more persistence at the top and bottom. This approach also reveals increased
mobility over time for sons, but a less clear picture for daughters.
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